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Abwägung  
 

der im Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB  
 

eingegangenen Äußerungen und Stellungnahmen  
 

zum Bebauungsplanvorentwurf  
 

ĂBlumenrod  V. und VI.  BAñ 
 

im Stadtteil Innenstadt  

 
 

Inhalt:  
 
1. Amprion GmbH  
2. Deutsche Telekom Technik GmbH  
3. Gemeindeverwaltung Brechen  
4. Landes amt für Denkmalpflege Hessen  
5. PLEdoc GmbH  
6. Kreisbauernverband Limburg -Weilburg e.V.  
7. Polizeipräsidium Westhessen  
8. Kreisausschuss Landkreis Limburg -Weilburg, Gesu ndheitsamt ï Fachdienst In-

fekti ons - und Gesundheitsschutz  
9. Stadtbauamt  
10. Hessen Mobil ï Straßen - und Verkehrsmanagement  
11. Kreisausschuss Limburg -Weilburg, Fachdienst B auen und Naturschutz, Untere 

Naturschutzbehörde  
12. Amt für soziale Betreuung  
13. Syna GmbH  
14. Energieversorgung  Limburg GmbH  
15. Arbeitsgemeinschaft ges. anerkannter Naturschutzverbände im Landkreis Lim-

burg -Weilburg  
16. Amt für Bodenmanagement Limburg  
17. Verbandsgemeindeverwaltung Diez  
18. Amt für Verkehrs - und Landschaftsplanung  
19. Amt für soziale Betreuung ï Kinder - und Jugendarbeit  
20. Landkreis Limburg -Weilburg, Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinär-

wesen und Verbraucherschutz ï Fachdienst Landwirtschaft  
21. Landkreis Limburg -Weilburg, Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinär-

wesen und Verbraucherschutz ï Fachdienst Wasser -, Boden - und Immissions-
schutz  

22. Regierungspräsidium Gießen  
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23. Landkreis Limburg -Weilburg, Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinär-
wesen und Verbraucherschutz ï Fachdienst Wasser -, Boden - und Immissions-
schutz (Untere Wasserbehörde Limburg)  

24. Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"  
25. Amt für Jugend, Schule und Familie ï Grundsatzangelegenheiten  
26. Amt für Jugend, Schule und Familie ï Fachdienst S chulen, Schülerförderung 

und BA FöG 
27. Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen  
28. Staatliches Schulamt für den Lahn -Dill -Kreis und den Landkreis Limburg -Weil-

burg  
29. Frauenbüro der Kreisstadt Limburg  * 
30. Amt 50 ï Seniorenangelegenheiten  * 

 
31. Einwender 1 ï Schreiben vom 21.03.2021  
32. Einwender 2 ï Schreiben vom 22.03.2021  
33. Einwender 3 ï Schreiben vom 23.03.2021  
34. Einwender 4 ï Schreiben vom  23.03.2021 
35. Einwender 5 ï Schreiben vom 23.03.2021  

 
*  Formal gingen die Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur 

74. Änderung des Flächennutzungsplanes ein. Da hier jedoch relevante Punkte für das Bebauungsplan-
verfahren genannt werden, werden diese ebenfalls als Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren ge-
wertet.  
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Originalstellungnahmen : 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI.ñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Amprion GmbH  
 
Schreiben vom 03.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 1.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sämtliche Träger öffentlicher Belange im Be-
reich weiterer Versorgungsleitungen wurden im laufenden Verfahren beteiligt. 
 
 

 

 
  

1.1 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI.ñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH  
 
Schreiben vom 04.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 2.1 
Die Leitungen befinden sich im beplanten Bereich. Die Lage ist der Planzeichnung zu ent-
nehmen. Eine Verlegung in eine öffentliche Verkehrsfläche oder Grünfläche ist möglich. Die 
Stadt Limburg wird sich im Vorfeld der Erschließung des Plangebietes mit der Deutschen 
Telekom Technik GmbH in Verbindung setzen. 
 
Zu 2.2 
Wie unter 2.1 erläutert, wird sich die Stadt Limburg frühzeitig mit der Deutschen Telekom 
Technik GmbH in Verbindung setzen. Die Kabelschutzanweisungen wurden zur Kenntnis ge-
nommen und werden in Zuge der Ausführungsarbeiten berücksichtigt. Da sich Telekommu-
nikationslinien im beplanten Bereich befinden, ist eine Verlegung der vorhandenen Kabel 
wahrscheinlich. Im Falle einer Verlegung werden die geforderten Vorbereitungsmaßnahmen 
eingehalten.  
 
Zu 2.3 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Es wird in den nachgeordneten Genehmigungs- bzw. Ausführungsverfahren eine frühzeitige 
Abstimmung zwischen den Beteiligten in allen angesprochenen Belangen geführt, sodass die 
durchzuführenden Arbeiten belastbar geplant werden können.  

 
Zu 2.4 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Hinsichtlich einer Abstimmung der Bauweise wird die Stadt Limburg ebenfalls frühzeitig den 
Kontakt suchen. Sollten Privaterschließungen erforderlich werden, erfolgen entsprechende 
Erschließungsvereinbarungen. 

2.1 

2.2 

2.3 
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2.4 
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Originalstellungnahmen : 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Gemeindeverwaltung Brechen  
 
Schreiben vom 04.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 3.1 
Es werden keine Bedenken vorgebracht.  
 
 

 

  

3.1 
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Originalstellungnahmen:  

 
 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen  
 
Schreiben vom 09.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 4.1 
 
Der Anregung eine vorbereitende Untersuchung durchzuführen, wurde gefolgt. Durch die 
Firma PZP Posselt & Zickgraf Prospektionen wurde eine ĂArchªologisch-geophysikalische 
Prospektion in Blumenrod, Stadt Limburg, Landkreis Limburg-Weilburg Magnetometerpros-
pektionñ durchgef¿hrt (Untersuchungen in den Jahren 2021 und 2022; Abschlussbericht vom 
05.12.2022). Darüber hinaus wurden im Juli 2022 drei Grabungsschnitte vorgenommen. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen ergaben moderne Störungen, archäologisch relevante 
Strukturen und geologisch-bodenkundliche Phänomene. In Abstimmung mit dem Landesamt 
für Denkmalpflege Hessen erfolgen sowohl für den westlichen Bauabschnitt (Blumenrod V) 
sowie für den östlichen Bauabschnitt (Blumenrod VI) die weiteren notwendigen Untersuchun-
gen im Vorfeld der Erschließungsarbeiten.  
 
Innerhalb des Plangebietes liegt der ehemalige Linterer Feldflugplatz, der in den Jahren 
1936/37 angelegt und am 26. März 1945 zerstört wurde. Innerhalb der öffentlichen Grünflä-
chen nördlich des nordwestlichsten allgemeinen Wohngebietes sowie im südlichen Bereich 
der südlichsten öffentlichen Grünfläche erfolgt die Anlage einer Wegespur, um die Erinne-
rungen an den ehemaligen Feldflugplatz erlebbar zu machen. Die Wegespur wird jedoch 
nur in diesen Teilbereichen geplant. Im Übergang zum SPA-Gebiet wird ein auskragender 
Balkon vorgesehen. 
 
 

 

4.1 
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Originalstellungnahmen : 

 
 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
PLEdoc GmbH  
 
Schreiben vom 10.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 5.1 
Es werden keine Bedenken vorgebracht. 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Einwendende wird auch künftig 
im Verfahren beteiligt. 
 

 

  

5.1 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Kreisbauernverband Limburg -Weilburg e.V.  
 
Schreiben vom 04.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 6.1 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kreisbauernverband eine zusätzliche Versiege-
lung von landwirtschaftlich nutzbaren Flächen aus Gründen des Boden-, Klima- und Ressour-
censchutzes ablehnt. Die Belange des Boden-, Klima- und Ressourcenschutzes werden im 
weiteren Verfahren im Umweltbericht berücksichtigt.  
 
Der Bebauungsplanvorentwurf sah im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für 
den westlichen und östlichen Rand des Plangebiets sowie für den nördlichen Randbereich 
östlich der Erschließungsstraße, welche in die Straße ĂBreites Drieschñ ¿bergeht, die Fest-
setzung von Einzel- bzw. Doppelhäusern vor. Aufgrund einer besseren Ausnutzung der we-
nigen für Wohnbebauung zur Verfügung stehenden Flächen erfolgte im Nachgang zur Betei-
ligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eine Verdichtung des Plangebiets. So sollen nun auch an 
den östlichen und westlichen Randgebieten ausschließlich Hausgruppen zulässig sein, wel-
che aus Sicht des Bauernverbandes eine effiziente Nutzung der Fläche darstellen. Nur im 
östlichen Bereich im Norden des Plangebietes sind zukünftig weiterhin Einzel- und Doppel-
häuser zu errichten. Hiermit wird der direkt angrenzenden Bebauung Rechnung getragen. 
Ansonsten sind im gesamten Plangebiet nur noch Hausgruppen, Patiohäuser bzw. Mehrfa-
milienhäuser zulässig. Der Anregung des Kreisbauernverbandes wurde somit überwiegend 
gefolgt.  
 
Darüber hinaus wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund der Ausweisung des Plange-
bietes als Wohnsiedlungsfläche im Regionalplan Mittelhessen keine Grundlage für weitere 
Einwände besteht.  
 
Im Zuge des Bauleitplanverfahrens werden alle Belange des Umweltschutzes betrachtet. Es 
werden auf 1,01 ha Blühstreifen gem. Los 3 der Verpachtung der im Eigentum der Stadt 

6.1 
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 Limburg befindlichen landwirtschaftlichen Flächen der ehem. Domäne Blumenrod (Gemar-
kung Linter, Flur 28; Ausschreibung vom 19.04.2018) angelegt. Des Weiteren werden 20 Ler-
chenfenster à 20 m² auf Flurstück 35, Gemarkung Linter, Flur 28, angelegt. Die Maßnahmen 
stehen in Einklang mit den Bewirtschaftungsauflagen der Pachtverträge.  
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Originalstellungnahmen : 
 

 
 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Polizeipräsidium Westhessen  
 
Schreiben vom 15.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 7.1 
Es werden keine Bedenken vorgebracht.  
 
 

 

  

7.1 
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Originalstellungnahmen : 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Kreisausschuss Landkreis Limburg -Weilburg, Gesundheitsamt ï Fachdienst Infekti-
ons - und Gesundheitsschutz  
 
Schreiben vom 17.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 8.1 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kreisausschuss Landkreis Limburg-Weilburg, Ge-
sundheitsamt keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Bebauungsplanvorentwurf hat.  
 
Der Anregung, einen Mindestabstand von 30 m zum äußeren Leiterseil der südöstlich verlau-
fenden 110 kV-Leitung Offheim-Eisighofen einzuhalten, wird weit überwiegend gefolgt. Nur 
im südöstlichen allgemeinen Wohngebiet reicht die östliche überbaubare Grundstücksfläche 
teilweise in den genannten Abstand von 30 m hinein. Dabei weist die dort festgesetzte über-
baubare Grundstückfläche einen Mindestabstand zum äußeren Leiterseil von 21,4 m auf. Hier 
ist folgendes anzumerken: 
 

- Die 110-kV-Hochspannungsfreileitung Offheim ï Eisighofen weist in dem Bereich einen 
Schutzstreifen von jeweils 22,5 m beidseits der Leitungsmittellinie auf. Dieser Schutzstreifen 
liegt komplett außerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes, sodass die Leitung 
durch die zukünftige Bebauung nicht negativ beeinträchtigt wird.  

- Die Betreiber von Hochspannungsleitungen sind zur Vermeidung akuter Gesundheitsgefähr-
dung verpflichtet, in dem Einwirkungsbereich der Hochspannungsfreileitungen an Orten, die 
zum dauerhaften oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, die gesetz-
lichen Grenzwerte der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (26. BImSchV) einzuhalten. 
Die Überwachung der Feldimmissionen durch die Bundesnetzagentur gewährleistet, dass die 
Grenzwerte der 26. BImSchV im Bereich von Hochspannungstrassen immer eingehalten wer-
den. Allerdings sind die Grenzwerte der 26. BImSchV so hoch, dass auch unter 380 kV-
Höchstspannungsleitungen der Bau von Wohnungen zulässig wäre. Die konzeptionellen 
Grundlagen der in der 26. BImSchV festgelegten Grenzwerte orientieren sich nur an der Ver-

8.1 
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meidung akuter gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch die elektromagnetische Feldex-
position. Die Existenz von Gesundheitsrisiken durch Langzeitexposition, die möglicherweise 
auch unterhalb der Grenzwerte auftreten können, wird nicht berücksichtigt. 

- Der Landesentwicklungsplan Hessen sieht unter Punkt 5.3.4-5 nur Abstandsregelungen von 
Höchstspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 220 kV und mehr vor. Hierunter 
fällt die entlang des Plangebietes verlaufend Hochspannungsfreileitung mit 110 kV nicht. Aus-
sagen zu Abständen von Wohngebieten zu diesen Leitungen werden im Landesentwicklungs-
plan Hessen nicht genannt. Unter Punkt 5.3.4-4 wird lediglich geregelt, dass Hochspannungs-
leitungen mit einer Nennspannung von 110 kV oder weniger so zu planen sind, dass die 
Leitungen auf neuen Trassen als Erdkabel auszuführen sind. Ausnahmen sind nur zulässig, 
sofern die unterirdische Trassenführung unzumutbar ist. Dies betrifft also lediglich den Neu-
bau von Trassen. 

- Aufgrund der hohen Grenzwerte der 26. BImSchV hat das Land Nordrhein-Westfalen daher 
eigene Regelungen zum vorsorgenden Gesundheitsschutz bei elektromagnetischen Immis-
sionen durch Hochspannungsleitungen erlassen, die über die Anforderungen der 26. BIm-
SchV hinausgehen. Entsprechende Regelungen gibt es in Hessen nicht. Hilfsweise wird da-
her zu Bewertung der gesunden Wohnverhältnisse der Abstandserlass NRW herangezogen 
(Immissionsschutz in der Bauleitplanung - Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbege-
bieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissions-
schutz bedeutsame Abstände). Seit 1998 gilt in Nordrhein-Westfalen für die Planung von 
neuem Wohnraum ein Abstandserlass, der für Wohnungen einen seitlichen Abstand zur Tras-
senmitte bei 110 kV-Hochspannungsleitungen von mindestens 10 m vorschreibt. Dieser Min-
destabstand wird hier deutlich eingehalten. Wie vorstehend genannt besteht hier ein Mindest-
abstand von 21,4 m zwischen dem äußeren Leiterseil und der festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksfläche bzw. von 32,6 m von der Trassenmitte. Der Planzeichnung ist zu entneh-
men, dass auch die Außenbereiche (Garten) außerhalb des Schutzstreifens (22,5 m von der 
Trassenmitte) liegen, sodass sogar die privaten Freibereiche den im hilfsweise herangezo-
genen Abstandserlass NRW genannten Abstand von 10 m deutlich einhalten.  
 
Aufgrund der vorstehenden genannten Punkte wird für einen kleinen Teilbereich von der An-
regung des Mindestabstandes von 30 m zum äußeren Leiterseil abgewichen.  
 
Zu 8.2 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die dauerhafte Sicherung der Trinkwasser-
versorgung wird in die nachgeordnete Genehmigungsplanung mit aufgenommen.  

 

 
  

8.2 
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Originalstellungnahmen : 
 

 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Stadtbauamt  
 
Schreiben vom 22.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 9.1 
Es werden keine Bedenken vorgebracht.  
 
 

 

 
  

9.1 
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Originalstellungnahmen : 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Hessen Mobil ï Straßen - und Verkehrsmanagement  
 
Schreiben vom 23.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 10.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Entsprechend der Beschlusslage ist die Planung der Südumgehung/ Planfall 1a nicht weiter 
zu verfolgen. Dementsprechend kann dieser Planfall 1 a im weiteren Verfahren vernachläs-
sigt werden.  
 
Hinsichtlich des zu erwartenden Verkehrsaufkommens wurde im weiteren Verfahren ein Ver-
kehrsgutachten erstellt. Diese bestätigt die Ergebnisse der städtischen Leistungsfähigkeits-
untersuchung (Qualitätsstufe B).  

 

  

10.1 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Kreisausschuss Limburg -Weilburg, Fachdienst Bauen und Naturschutz, Untere Na-
turschutzbehörde  
 
Schreiben vom 25.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 11.1 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde wie von dem Kreisausschuss angeregt, 
eine NATURA 2000 Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutzgebiet DE 5614-401 ĂFeldflur 
bei Limburgñ durchgef¿hrt. Dazu wurden durch poserplan, Bad Gandersheim in 2021/2022 
avifaunistischte Kartierungen durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurde die Verträglichkeit 
des Vorhabens geprüft. Die Verträglichkeitsuntersuchung ist inzwischen abgeschlossen. Sie 
sieht folgendes umfangreiches Maßnahmenpaket zur Schadensbegrenzung vor:  
 
Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

- Die Entwurfsplanung des B-Plans wurde bereits vor dem Hintergrund zur unmittel-
baren Nähe zu dem SPA-Gebiet erstellt. 

- Gestaltung der Wohnumgebung erfolgt in Hinblick auf eine optimale Eignung für die 
Erholungsnutzung (großer Anteil an Grünflächen, mehrere Spielplätze, eine Hunde-
freilauffläche, attraktive Wegeführungen innerhalb des Geltungsbereiches).  

- Besucherlenkung durch Rundwegführung 
- Hundefreilauffläche innerhalb des Areals (0,36 ha) 
- Gestaltung des südlichen Randweges - Südlich angrenzend an den geplanten Weg 

wird ein zu vernässender flacher Graben ausgehoben. Mit dem Aushubmaterial wird 
der geplante südliche Randweg leicht erhöht, um eine größere Höhendifferenz zu 
den südlich angrenzenden Offenlandflächen zu erreichen. 

- Verstärkung der südlichen Baumkulisse 
- Anlage einer Blühfläche / mesophilen Wiese zwischen südlichem Randweg und 

Südgrenze des Geltungsbereiches 
- Minimierung der Kulissenwirkung vertikaler Strukturen durch gestaffelte Geschoss-

höhen 
 

11.1 
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Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 
- Außerhalb des Geltungsbereiches sind Maßnahmen zur Veränderung der Wegefüh-

rung vorgesehen mit dem Ziel einer Reduzierung der bereits vorhandenen und einer 
Minimierung zukünftiger Erholungsnutzung in der südlich angrenzenden offenen 
Feldflur. Folgende Maßnahmen sind hierfür vorgesehen: 

o Unterbrechung von Wegebeziehungen nach Süden 
o Rückbau vorhandener befestigter Wege als Rasenwege und Unterbre-

chung von zwei Wegen im Übergang zum Plangebiet 
o Besucherlenkung nach Linter (Ertüchtigung/attraktive Gestaltung einer 

nördlichen Wegeführung, Lenkung auf diesen Weg durch Anbindung des 
südlichen Rundweges an diese nördliche Wegeführung, temporäre Sper-
rung der südlichen Wegeführung während des Zug- und Rastgeschehens)  

o Monitoring zur Validierung der Wirksamkeit der Wegeführungen / Besu-
cherlenkung 

- Markierung des Erdseils der bestehenden 110-kV-Leitung zur Senkung der Kollision 
mit den Leitungsseilen für Vogel-Individuen 

- Anlage von Blühstreifen auf 1,01 ha Flur 28, Gemarkung Linter 
 
Maßnahmen während der Bauphase 

- Optimierung der Baustellenzu- und Baustellenausfahrt 
- Herstellen der Gestaltungsmaßnahmen an der Südgrenze des Geltungsbereiches 

als vorgezogene Maßnahme vor Baubeginn, Herstellungsarbeiten außerhalb der 
Zeiten des Zug- und Rastgeschehens 

- Herstellung der Umgebungsmaßnahmen (Wegeunterbrechungen, Besucherlen-
kung nach Linter) ebenfalls als vorgezogene Maßnahmen im Zeitfenster Dezember 
bis Februar. 

 
Die Verträglichkeitsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben ĂBe-
bauungsplan Limburg Blumenrod V. und VI. BAñ bei Einhaltung bzw. Umsetzung der vorste-
henden Maßnahmen keine Verschlechterung der Erhaltungszustände bzw. keine Verfesti-
gung eines schlechten Erhaltungszustandes der in dem Vogelschutzgebiet DE 5614-401 
ĂFeldflur bei Limburgñ zu sch¿tzenden Zug-/Rastvogelarten verbunden ist. Wesentliche Maß-
nahmen greifen bereits vor Baubeginn. Die Maßnahmen zur Besucherlenkung sind dauerhaft 
angelegt und werden in ihrer Wirkung durch das regelmäßig durchzuführende Monitoring 
kontrolliert und ggf. nachjustiert. Bei voller Wirksamkeit der festgesetzten Maßnahmen kann 
eine Verbesserung gegenüber der derzeitigen Situation durch Reduzierung der Störungen 
durch die Freizeitnutzung eintreten. Der Erhaltungszustand, der in dem Gebiet zu schützen-

den Arten, kann sich somit verbessern. Erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes und 

seiner Erhaltungsziele sind somit auszuschließen. Das Vorhaben ist gemäß der Verträglich-
keitsprüfung zulässig. 
 
Zu 11.2 
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Die Hundeauslaufwiese wurde nach der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB von ca. 
2.200 m² auf nun circa 3.618 m² vergrößert, um den Druck auf das angrenzende Vogelschutz-
gebiet weiter zu verringern. Die Abschirmung dieses Bereiches in Richtung Vogelschutzge-
biet ist durch den bestehenden Feldgehölzsaum gewährleistet. Zusätzlich wird die Fläche 
nach Süden zwischen Bewuchsinsel und Freilauffläche mit natürlichem Lärmschutz einge-
fasst, damit Hundegebell nicht zu akustischen Störungen der Avifauna der Feldflur führen 
kann. 
 
Zu 11.3 
Wie den Ausführungen zu 11.1 zu entnehmen ist, werden vorgenannte Maßnahmen durch-
geführt, um eine gezielte Besucherlenkung zu erhalten. Insbesondere ist hier der Rückbau 
vorhandener befestigter Wege zu nennen, über welche das Vogelschutzgebiet zukünftig nicht 
mehr zu erreichen ist. Im Rahmen eines regelmäßigen Monitorings soll insbesondere nach 
Trampelpfaden gesucht werden, um zu eruieren, ob nicht gewollte Wegebeziehungen ent-
stehen. Sollte dieses wider Erwarten der Fall sein, könnte hier mit weiteren zusätzlichen Be-
pflanzungen gegengesteuert werden. Wie bereits dargestellt, sollen die beiden an das Plan-
gebiet angrenzenden Wege nicht nur temporär gesperrt werden, sondern generell unterbro-
chen bzw. in diesen Bereichen zurückgebaut werden. Die durch die Feldmark verlaufenden 
weiteren Wege sollen zum Rasenweg rückgebaut werden, um diese darüber hinaus noch 
unattraktiver für eine Begehung machen. Mit sämtlichen unter 11.1. aufgeführten Maßnah-
men ist davon auszugehen, dass der Erholungsdruck nicht auf die Feldflur im Vogelschutz-
gebiet ausdehnen wird.  
 
Zu 11.4 
Wie unter 11.1 dargestellt, wurde Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine NATURA 
2000 Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutzgebiet DE 5614-401 ĂFeldflur bei Limburgñ 

durch poserplan, Bad Gandersheim durchgeführt. Dabei orientieren sich die Darstellungen 

und Bewertungen der Beeinträchtigungen durch die Planung und die angedachten Minde-
rungsmaßnahmen und FCS-Maßnahmen an der aktuellen Planung. Auch andere mögliche 
Wirkfaktoren (Kulissenwirkung, Baustellenbetrieb) auf das Vogelschutzgebiet wurden bei der 
Prüfung untersucht. 
 
Die Verträglichkeitsprüfung kommt zu dem Schluss, dass keine Beeinträchtigung zu erwarten 
ist, dabei Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes und sei-
ner Erhaltungsziele auszuschließen sind. Eine Ausnahmeregelung ist demnach nicht erfor-
derlich.  
 
Bzgl. der Anmerkungen zum Baulückenkataster ist anzumerken, dass im Juli 2022 der Mas-
terplan Wohnen erstellt und im Mai 2023 korrigiert worden ist, welcher auch die Baulücken 
der Stadt Limburg berücksichtigt (ca. 24 ha Innenentwicklungspotenziale bis 2040 bei einen 
Mobilisierungsgrad vom 60 % - davon ca. 1 ha kurzfristig, ca. 16 ha mittelfristiges und ca. 6 
ha langfristiges Umsetzungspotenzial). Der Masterplan Wohnen belegt ebenso wie die 
Wohnraumbedarfs- und Potenzialanalyse Blumenrod V und VI (ProjektStadt, Juli 2025) eine 

11.2 

11.3 

11.4 
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anhaltende Nachfrage nach Wohnraum. Für diese sind sowohl die Baulücken wie die derzei-
tigen vier in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne für Wohngebietes (einer davon ist der 
hier zu betrachtende Bebauungsplan) von großer Bedeutung. Aus diesem Grund werden im 
Plangebiet die Eingriffe in die Natur und Landschaft erforderlich.  
 
Zu 11.5 
Der Anregung gefolgt. Es wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. Das Plange-
biet wurde 2021 auf Feldhamstervorkommen untersucht. Vorkommen wurden nicht festge-
stellt. Festgestellte Bodenbrüter und Zielarten des Vogelschutzgebietes wurden einer arten-
schutzrechtlichen Einzelprüfung unterzogen. Zum Vorkommen von Fledermausarten erfolgte 
eine Abstimmung mit Herrn Friedrich, Vogelschutzbeauftragter. Steinkauzbruten wurden nur 
in der Kleingartenanlage Linter festgestellt. 
 
Zu 11.6 
Der Anregung wird gefolgt. Die Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft sind im 
Umweltbericht dargestellt und basieren auf dem Bewertungsschema der Kompensationsver-
ordnung Hessen.   
 
Zu 11.7 
Der Anregung wird gefolgt. Der Fachbeitrag Bodenschutz ermittelt die Eingriffe in das Schutz-
gut Boden auf der Grundlage des folgenden Dokuments: ĂKompensation des Schutzguts Bo-
den in der Bauleitplanung nach BauGB ī Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbe-
darfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalzñ (Stand: Juni 2023).  
 
Zu 11.8 
Der Anregung wird gefolgt. Im Umweltbericht werden Angaben zum erforderlichen Monitoring 
für die Umweltauswirkungen (Kap. 6) dargelegt. Zur nachhaltigen Sicherung des Erfolges des 
Maßnahmenpakets zum Schutz des Vogelschutzgebiets DE 5614-401 ĂFeldflur bei Limburg 
wird ein Monitoringkonzept erarbeitet, das vor Baubeginn mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde (UNB) abgestimmt wird. Dieses Konzept wird die geeigneten Kontroll- und Evaluie-
rungsmechanismen festlegen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen sicherzustellen. 
 
Zu 11.9 
Der Anregung wird gefolgt. Die genannten Bäume am östlichen Rand des Plangebietes wer-
den im Bebauungsplan als zu erhalten festgesetzt. Die Entnahme der angesprochenen Na-
delgehölze ist ökologisch grundsätzlich sinnvoll. Sie sollte aber erst nach Realisierung des 
Bauvorhabens erfolgen, um vorhandene vertikale Sichtbarrieren zum angrenzenden Vogel-
schutzgebiet zunächst noch geschlossen zu erhalten. 

11.5 

11.7 

11.6 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Amt für soziale Betreuung  
 
Schreiben vom 26.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 12.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 12.2 
Die Hinweise der Antidiskriminierungsstelle werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen ei-
nes Bebauungsplanverfahrens können jedoch keine Regelungen getroffen werden, ob zu-
künftig Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund die entstehenden Wohnungen bewoh-
nen werden. Generell sieht der Bebauungsplan unterschiedlichste Wohnformen in unter-
schiedlichen Preissegmenten vor.  
 
Die Machbarkeitsstudie im Rahmen der ĂBaulandoffensive Hessenñ analysiert und benennt 
unter Pkt. 5 die Bedarfe des sozialen Wohnungsbaus und die Nachfrage nach bezahlbarem 
Wohnraum für Blumenrod V und VI. Gestützt wird dieses auch durch die Wohnraumbedarfs- 
und Potenzialanalyse Stadt Limburg, Blumenrod V und VI (Projekt Stadt, Juli 2025). Aus die-
sem Grund soll ein Mindestanteil von 20% der Wohnbaufläche im Untersuchungsgebiet für 
den sozialen Wohnungsbau vorbehalten werden. Insgesamt wird eine ausgewogene Mi-
schung aus bezahlbarem und marktpreisigem Wohnraum angestrebt, wobei der Verteilungs-
schlüssel nicht über den Bebauungsplan geregelt wird, sondern im weiteren Verfahren z.B. 
im Rahmen der vorgesehenen Konzeptvergaben. Gleichzeitig hat die Stadtverordnetenver-
sammlung im September 2024 den Grundsatzbeschluss gefasst, auf der Fläche des derzei-
tigen Bolzplatzes an der Zeppelinstraße ein gemeinwohlorientiertes Quartier mit u.a. 31 ge-
förderten Wohneinheiten zu entwickeln. 
 
Im Bebauungsplan wird die Errichtung einer Kita vorgesehen. Darüber hinaus gibt es einen 
Wohnblock, welcher im Zuge der Festsetzung als allgemeines Wohngebiet zukünftig auch 
als eingeschossige Schule entwickelt werden könnte. Darüber hinaus sind in den festgesetz-

12.1 
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ten allgemeinen Wohngebieten u. a. Anlagen für soziale Zwecke allgemein zulässig und kön-
nen demnach bei Bedarf aus den Festsetzungen entwickelt werden. Der Hinweis, dass zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Einbindung der neuen Baugebiete in die Förderprogramme 
"Sozialer Zusammenhalt" bzw. "Gemeinwesenarbeit" in Erwägung gezogen werden sollte, 
wird zur Kenntnis genommen. 
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Originalstellungnahmen : 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Syna GmbH  
 
Schreiben vom 29.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 13.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Es werden keine Bedenken vorgebracht. 

 

  

13.1 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Energieversorgung  Limburg GmbH 
 
Schreiben vom 01.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 14.1 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erfolgte mit der Energieversorgung Limburg 
(EVL) eine Abstimmung bzgl. der notwendigen Transformationenstationen. Insgesamt wer-
den im Plangebiet sechs Standorte erforderlich. Zwei Transformationenstationen sollen in 
die Mobilitätsstationen (SO) integriert werden. Die getroffenen Festsetzungen ermöglichen 
daher die Errichtung dieser Anlagen. Darüber hinaus werden im Plangebiet vier Flächen für 
Versorgungsanlangen, Elektrizität festgesetzt. Die Lage und Größen wurden mit der EVL 
abgestimmt.  
 
Zu 14.2 
Das Entwässerungskonzept des Plangebietes wird so ausgelegt, dass der Trinkwasser-
Hochbehälter und die Pumpstationen nicht negativ in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.  
 
Zu 14.3 
Die vorhandene Trinkwasserleitung liegt nicht direkt in dem zentral geplanten Grünstreifen, 
sondern verläuft östlich davon. So verläuft diese unterhalb des östlichen Sondergebietes 
sowie unterhalb der beiden allgemeinen Wohngebiete im östlichen Bereich des Grünzuges. 
Die Bestandsleitung wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Im Zuge der 
Bauausführung ist die Leitung zu verlegen.  
 
Zu 14.4 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Bebauungsplanes erfolg-
ten erste Überlegungen für die Energieversorgung. Für das Plangebiet wird eine klimaneut-
rale, nachhaltige Energieversorgung angestrebt. Drei Versorgungsvarianten werden derzeit 
geprüft: (1) Teilanbindung an das bestehende BHKW Blumenrod, (2) Aufbau eines neuen 
Nahwärmenetzes auf Basis erneuerbarer Energien und (3) dezentrale Versorgung über Ein-
zellºsungen (z. B. Wªrmepumpen). Der Einsatz fossiler Energietrªger wird nicht erfolgen. 

14.1 
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Eine endgültige Entscheidung erfolgt nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie im Zuge der 
nachgeordneten Ausführungsplanungen. 
 
Zu 14.5 
Gemäß dem vorliegenden Mobilitätskonzeptes ist ein Baustein für die Verringerung des 
Pkw-Besitzes die Schaffung eine Carsharing-Angebotes. Die Energieversorgung Limburg 
stellt ein seit einigen Jahren etabliertes E-Carsharing-Angebot zur Verfügung, das inzwi-
schen gut genutzt wird und als positiver Baustein der Verkehrswende in Limburg einen 
etablierten Platz eingenommen hat. Auf diesen positiven Erfahrungen soll aufgebaut und 
das Angebot auch im Stadtteil Blumenrod etabliert werden. Insgesamt ist vorgesehen, zehn 
bis elf Carsharing-Fahrzeuge im Plangebiet anzubieten. Vor dem Hintergrund der stufenwei-
sen Entwicklung und ersten Erfahrungen mit der tatsächlichen Erreichbarkeit der Bewoh-
ner*innen sollen zunächst zwei bis vier Fahrzeuge bereitgestellt werden. Zwei davon wer-
den in der Nähe des Quartiersplatzes, zum Beispiel im Seitenraum der Sammelstraße und 
jeweils ein weiteres Fahrzeug dezentral in den Entwicklungsgebieten West und Ost (z. B. im 
Bereich der Anger in den Wohnwegen) bereitgestellt. Ggf. können auch Parkstände im Nah-
bereich des Plangebiets in den bestehenden Wohngebieten genutzt werden, bspw. im Be-
reich der Parkplatzfläche Breites Driesch / Im Sand. Die Fahrzeuge sollen unterschiedlichen 
Typs sein, um vielfältigen Ansprüchen gerecht zu werden (z. B. zwei Kleinwagen, ein Kas-
tenwagen, ein rollstuhltransportfähiges Fahr-zeug etc.). Bei guter Nachfrage ist das Ange-
bot schrittweise auszuweiten. Es ist vorgesehen, eine E-Fahrzeuge-Flotte aufzubauen, die 
sukzessive weiter erweitert werden soll. Die Quartiersgaragen sind bereits als Standorte für 
Carsharing vorgesehen. 
 
 
Entsprechende Regelungen bzw. Regelungen zum Anteil am E-Carsharing überschreiten je-
doch die Regelungsmöglichkeiten eines Bebauungsplanes und sind demnach nicht Gegen-
stand des Bauleitplanverfahrens.  
 
Die Hinweise zu den Ladesäulen werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung werden hier entsprechende Abstimmungen mit der EVL erforderlich. Private 
Wallboxen sind zulässig. Anzahl und mögliche Standorte sind allerdings nicht bekannt.  
 
Zu 14.6 
In den Bebauungsplan wird die Festsetzung: ĂGemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB sind auf 
den Dachflächen der Gebäude in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten Photovolta-
ikanlagen mit einer Mindestleistung von 1kWp pro Grundstück zu errichten.ñ 1kWp stellt dabei 
nur eine kleine Anlage dar. Es ist aber davon auszugehen, dass die weit überwiegenden 
Bauherren bei der zwingend zu errichtende kleinere Anlage direkt eine größere Anlage instal-
lieren werden. Die Festsetzung sichert somit einen Mindestanspruch an Photovoltaikanlagen, 
welche auch auf kleineren Dächern umzusetzen ist, und schafft zeitgleich auch Anreize, grö-
ßere Anlagen zu errichten.  
 

14.6 

14.5 

14.7 
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 Zu 14.7 
Die EVL wird im Rahmen des Bebauungsplanes kontinuierlich beteiligt.  
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Arbeitsgemeinschaft ges. anerkannter Naturschutzverbände im Landkreis Limburg -
Weilburg  
 
Schreiben vom 06.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 15.1 
Die Vorbemerkung wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen einer Beteiligung gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB liegt verfahrensgemäß noch kein finaler Bebauungsplan vor. Im Rahmen der 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird die Botanische Vereinigung für Naturschutz Hes-
sen erneut beteiligt und kann dann den finalen Entwurf bewerten.  
 
Zu 15.2 
Im Jahre 2022, korrigiert im Mai 2023 wurde von Albert Speer und Partner ein Masterplan 
Wohnen erstellt. Dieser Masterplan bewertet neben dem Gesamtflächennutzungsplan, dem 
Wohngebietsentwicklungskonzept (WEK) und einer Übersicht über Planungstätigkeiten der 
Stadt im Sinne von bereits rechtskräftigen sowie sich in Aufstellung befindlichen Bebauungs-
plänen auch das Baulückenkataster der Stadt Limburg, welches in der Zwischenzeit ebenfalls 
aufgestellt worden ist. Gemäß dem vorliegenden Baulückenkataster weist Limburg a.d. Lahn 
insgesamt ca. 24 ha Innenentwicklungspotenziale bis 2040 auf, wenn man von einem Mobi-
lisierungsgrad von 60% ausgeht. Davon weisen ca. 1 ha hohes, also kurzfristiges Umset-
zungspotenzial (in kommunaler Hand), ca. 16 ha ein mittleres, also mittelfristiges Umset-
zungspotenzial (in privater Hand und bereits erschlossen) und ca. 6 ha ein bedingtes, also 
langfristiges Umsetzungspotenzial (in privater Hand und noch unerschlossen beziehungs-
weise auf bereits bebauten Grundstücken) auf. 
 
Der Masterplan Wohnen ber¿cksichtigt das hier zu bewertende Plangebiet als ĂPotenzialflª-
che aus Bauleitplanung-Wohnenñ. Es wird in die Kategorie 1 ï Potenzialfläche Innenstadt mit 
hohem Potenzial eingestuft. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass für die Versorgung 
mit ausreichendem Wohnraum sowohl die Potenzialflächen aus Bauleitplanung-Wohnenñ wie 
auch die Baulücken benötigt werden.  

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 
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Zu 15.3 
Kenntnisnahme 
 
Zu 15.4 
Kenntnisnahme. Zur öffentlichen Auslegung wird der Bebauungsplan neu gezeichnet. Dabei 
wird darauf geachtet, dass die Vermesserkarte lesbar ist. 
 
Zu 15.5 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch poserplan, Bad Ganders-
heim, eine ĂNATURA 2000 Vertrªglichkeitspr¿fung f¿r das Vogelschutzgebiet DE 5614-401 
āFeldflur bei Limburgóñ durchgef¿hrt. Die Verträglichkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass 
durch ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Schadensbegrenzung Beeinträchtigungen 
der Zielarten des Gebietes vermieden werden. Unter Einhaltung / Umsetzung dieses Maß-
nahmenpaketes, von dem viele Maßnahmen bereits vor Baubeginn greifen, ist mit dem ge-
planten Vorhaben ĂBebauungsplan Limburg Blumenrod V. und VI. BAñ keine Verschlechte-
rung der Erhaltungszustände bzw. keine Verfestigung eines schlechten Erhaltungszustandes 
der in dem Vogelschutzgebiet DE 5614-401 ĂFeldflur bei Limburgñ zu sch¿tzenden Zug-/Rast-
vogelarten verbunden.  
 
Zu 15.6 
Der unter 15.2 genannte Masterplan Wohnen leitet von 2020 bis 2035 einen Bedarf von 1.500 
ï 2.000 Wohneinheiten und bis 2040 von 2.000 ï 2.500 Wohneinheiten ab. Mit diesen Werten 
wird der Eigenbedarf von Limburg, aber auch die Möglichkeit von Zuwanderungen gemäß 
eines Mittelzentrums gedeckt bzw. gegeben. Durch die günstige Lage im Großraum zwischen 
Köln und Frankfurt mit der direkten Anbindung durch den ICE verzeichnet Limburg in Tat eine 
höhere Anzahl von Berufsauspendler auf. Unabhängig davon stehen auch in Limburg zahl-
reiche Angebote an Arbeitsplätzen zur Verfügung.  
 
Zu 15.7 
Rechtlich ist es nicht erforderlich, dass Nachbargemeinden durch unbebaute Flächen vonei-
nander getrennt bleiben, auch nicht, wenn es sich gleichzeitig um Landesgrenzen handelt. 
Es kann daraus daher kein zwingender Erhalt einer Grünfläche abgeleitet werden.  
 
Zu 15.8 
Das Plangebiet ist im Regionalplan nicht als Vorbehaltsfläche Klima ausgewiesen. Land-
schaftsplan und Regionalplan kommen zu folgender klimatischer Bewertung des Plangebiets: 
Das Plangebiet befindet sich nicht im Einflussbereich bedeutsamer Kalt- oder Frischluftab-
flussbahnen. Von einer Kalt- und Frischluftproduktion auf den offenen Ackerflächen ist grund-
sätzlich auszugehen. Relevante Kaltluftabflüsse in angrenzende Wohngebiete sind aber auf-
grund der topografischen Gegebenheiten (geringe Hangneigungen) nicht zu erwarten. 
 
Zu 15.9 

15.5 

15.6 

15.7 

15.8 

15.9 

15.10 

15.11 

15.12 

15.13 

15.14 

15.15 
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Die hier durchgeführte Verträglichkeitsuntersuchung auf der Grundlage aktueller avifaunisti-
scher Erfassungen (2021/2022) kommt zu dem Ergebnis, dass unter Einhaltung / Umsetzung 
eines umfangreichen Maßnahmenpaketes zur Schadensbegrenzung mit dem geplanten Vor-
haben ĂBebauungsplan Limburg Blumenrod V. und VI. BAñ keine Verschlechterung der Er-
haltungszustände bzw. keine Verfestigung eines schlechten Erhaltungszustandes der in dem 
Vogelschutzgebiet DE 5614-401 ĂFeldflur bei Limburgñ zu sch¿tzenden Zug-/Rastvogelarten 
verbunden ist. Erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes und seiner Erhaltungsziele sind 
somit auszuschließen. Das Vorhaben ist zulässig. 
 
Zu 15.10 
Das angrenzende Vogelschutzgebiet wurde sowohl im Wettbewerbsverfahren wie auch im 
jetzigen Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. Es wurde ein umfangreiches Maßnahmen-
konzept entwickelt, welches die Funktionsfähigkeit des Schutzgebietes sicherstellt.  
 
Zu 15.11 
Ziel des Maßnahmenpaketes zur Besucherlenkung ist es, durch eine sehr attraktive Gestal-
tung der Bebauung Blumenrod (Bestand und die geplanten BA V und VI) einschließlich Be-
sucherlenkung und Erschwernis zum Erreichen der Feldflur, die Aufenthalte innerhalb des 
Geltungsbereiches zu steigern und in der Feldflur zu reduzieren. Die geplanten Maßnah-
men lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
 

- Attraktive Flächen innerhalb der Wohngebiete 
- Besucherlenkung über Rundwege im Wohngebiet 
- Südlicher Randweg mit attraktiver Sichtachse, aber ohne Zutrittsmöglichkeit in die 

Feldflur 
- Erschwerte Erreichbarkeit der Feldflur (weite Wege, Graswege) 
- Besucherlenkung nach Linter  

 
Es ist nicht vorgesehen, dass Mitarbeitende des Amtes für Öffentliche Ordnung die Maßnah-
men zur Besucherlenkung täglich über einen Zeitraum von 16 Stunden kontrollieren. Zur 
nachhaltigen Sicherung des Erfolges des Maßnahmenpakets wird vielmehr ein Monitoring-
konzept erarbeitet, das vor Baubeginn mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) abge-
stimmt wird. Dieses Konzept wird die geeigneten Kontroll- und Evaluierungsmechanismen 
festlegen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen sicherzustellen. Eine dauerhafte personelle 
Präsenz des Ordnungsamtes ist hierfür nicht erforderlich. 
 
Zu 15.12 
Im Bebauungsplan erfolgt eine Festsetzung zum Stellplatzschlüssel. Für die weit überwie-
genden allgemeinen Wohngebiete (WA 1) wird dabei festgesetzt, dass für alle Wohn- und 
Nutzungseinheiten genau 1,0 Stellplatz auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen ist. Dem-
nach wird von der aktuellen Stellplatzsatzung (mindestens 1,5 Stellplätze) bewusst abgewi-
chen, um ein autoarmes Quartier sicherzustellen. Ausgenommen von dieser Festsetzung 

15.16 

15.17 

15.18 

15.19 

15.20 

15.21 

15.22 

15.23 
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sind die Bereiche des allgemeinen Wohngebietes WA 2 (wenige Bereiche um den Quartiers-
platz) sowie WA 3 (Baugebiet ganz im Nord-Osten des Plangebietes, in dem nur Einzel- bzw. 
Doppelhäuser zulässig sind). Hier gilt die Stellplatzsatzung. Besucherstellplätze werden ins-
besondere in den Mobilitätsstationen gesichert.  
 
Zu 15.13 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Ausschluss von Gartenbaubetrieben und Tank-
stellen begrüßt wird. Spielhallen zählen baurechtlich zu den Vergnügungsstätten. Diese sind 
gemäß der BauNVO in allgemeinen Wohngebieten nicht zulässig, sodass diesbezüglich 
keine Festsetzung erforderlich ist.  
 
Zu 15.14 
In den Bebauungsplan wird die Festsetzung: ĂGemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB sind auf 
den Dachflächen der Gebäude in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten Photovolta-
ikanlagen mit einer Mindestleistung von 1kWp pro Grundstück zu errichten.ñ 1kWp stellt dabei 
nur eine kleine Anlage dar. Es ist aber davon auszugehen, dass die weit überwiegenden 
Bauherren bei der zwingend zu errichtende kleinere Anlage direkt eine größere Anlage in-
stallieren werden. Die Festsetzung sichert somit einen Mindestanspruch an Photovoltaikan-
lagen, welche auch auf kleineren Dächern umzusetzen ist, und schafft zeitgleich auch An-
reize, größere Anlagen zu errichten. 
 
Zu 15.15 
Im Nachgang zur Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte eine Nachverdichtung der 
Planung. Die festgesetzten GRZ belaufen sich nun auf Werte zwischen 0,4 und 0,6, verein-
zelnd auch auf 0,7 bis 0,9. Dabei wird der Orientierungswert des § 17 BauNVO von 0,4 für 
die GRZ ausgeschöpft bzw. überschritten.  
 
Zu 15.16 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In der Tat fehlt hier das Wort Ănichtñ. Die 
Maßnahmen im Plangebiet sollen dazu dienen, dass die Menschen nicht weiter in das südlich 
befindliche Wohngebiet ausweichen. Dieses wird entsprechend angepasst.  

 
Zu 15.17 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Städtebauliches Ziel ist es, ein begrüntes 
Wohngebiet zu erhalten. So werden z. B. auch Bäume innerhalb der Straßenräume vorgese-
hen. Hier ist es nicht möglich, diese so vorzusehen, dass diese theoretisch nicht auch gegen 
Gebäude fallen könnten, da dann nur Wuchshöhen von 2-3 m möglich wären und damitkeine 
wirkliche Begrünung erfolgen würde. Hier sind die allgemeinen Verkehrssicherungspflichten 
zu beachten.  
 
Zu 15.18 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch poserplan, Bad Ganders-
heim, eine ĂNATURA 2000 Vertrªglichkeitspr¿fung f¿r das Vogelschutzgebiet DE 5614-401 



Kreisstadt Limburg a. d. Lahn, Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil  Innenstadt  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB aus dem Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB    Seite 33 

 
āFeldflur bei Limburgóñ durchgef¿hrt. Die neue Studie wurde demnach erstellt und kommt zu 
dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes und seiner Erhaltungsziele 
auszuschließen sind. Das Vorhaben ist zulässig. 
 
Zu 15.19 
Der Großbach tritt im Landschaftsbild morphologisch deutlich als kleiner, tiefer Graben mit 
einer eher feuchtegeprägte Begleitvegetation in Erscheinung. Den vorliegenden Unterlagen 
und Inaugenscheinnahmen zufolge wird der Graben ausschließlich aus den Abflüssen des 
großflächigen Gebietsdrainagesystems gespeist. Eine natürliche Quelle ist nicht erkennbar 
und aufgrund der vorliegenden Bodenaufschlüsse eher wenig wahrscheinlich.  
 
Im Graben wird vornehmlich durch das bereits gefasste Wasser des vorhandenen großflächi-
gen Drainagesystems gespeist, so dass er im oberen Abschnitt auch als Teil des Drainage-
systems gelten kann.  
 
Zu 15.20 
Es wird auf den Abwägungspunkt 15.11 verwiesen. 
 
Zu 15.21 
Es wird auf den Abwägungspunkt 15.18 verwiesen. 
 
Zu 15.22 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich besteht bei jeder Bauleitplanung 
die Möglichkeit, alternative Planungsansätze zu prüfen. Im Rahmen des vorliegenden Bebau-
ungsplanverfahrens wurden jedoch bereits verschiedene städtebauliche Varianten unter-
sucht und gegeneinander abgewogen. So wurde für das Plangebiet bereits im Jahr 2018 der 
offene einphasige stªdtebauliche und freiraumplanerische Realisierungswettbewerb ĂBlu-
menrodñ mit insgesamt zwölf Entwürfen durchgeführt. Am 6. Februar 2019 wählte das Preis-
gericht unter Vorsitz von Prof. Rolf Egon Westerheide den Entwurf des Studios Schultz Gran-
berg GbR, Berlin, in Zusammenarbeit mit häfner jiménez betcke jarosch landschaftsarchitek-
tur gmbh, Berlin als 1. Preisträger aus. Der Entwurf überzeugte insbesondere durch die klare 
und durchdachte städtebauliche Struktur, die harmonische Einbindung in den Landschafts-
raum und die hochwertige Freiraumgestaltung. Dieser Siegerentwurf dient nun als Grundlage 
für den vorliegenden Bebauungsplan. 
 
Darüber hinaus belegen der Masterplan Wohnen (Albert Speer + Partner, 2022/2023) sowie 
die Wohnraumbedarfs- und Potenzialanalyse Blumenrod V und VI (ProjektStadt, Juli 2025) 
die Erforderlichkeit der Entwicklung. Der Masterplan Wohnen identifiziert für Limburg bis 2040 
einen Bedarf von 2.000ï2.500 zusätzlichen Wohneinheiten, um den anhaltenden Bevölke-
rungszuwachs, die Haushaltsverkleinerung und den Bedarf an bezahlbarem sowie altersge-
rechtem Wohnraum decken zu können. Die Innenentwicklung allein kann diesen Bedarf nicht 
abdecken, da das Potenzial zur Nachverdichtung und Reaktivierung innerörtlicher Flächen 
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begrenzt ist. Die Fläche in Blumenrod stellt daher einen wichtigen Baustein zur bedarfsge-
rechten Wohnraumentwicklung in Limburg dar. Die vorliegende Planung sieht rund 720 
Wohneinheiten vor, die schrittweise und bedarfsgerecht in mehreren Bauabschnitten entwi-
ckelt werden. Damit wird eine sozial durchmischte, qualitätsvolle und an den tatsächlichen 
Bedarf angepasste Quartiersentwicklung ermöglicht. 
 
Vor diesem Hintergrund ist der Bebauungsplan das Ergebnis eines langfristigen Planungs-
prozesses und bildet eine fachlich begr¿ndete Vorzugsvariante. Er ist somit nicht Ăalternativ-
losñ, sondern das Resultat eines transparenten und fachlich begr¿ndeten Auswahlprozesses. 
 
Zu 15.23 
Es wird auf die vorstehenden Punkte zu 15.1 bis 15.22 verwiesen. 
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Originalstellungnahmen : 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Amt für Bodenmanagement Limburg  
 
Schreiben vom 31.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 16.1 
Durch die vorliegende Planung werden zwar vorhandene Wegestrukturen durchtrennt, je-
doch wird auf die neuen, beziehungsweise alternativen Wegeverbindungen hingewiesen, 
die der städtebauliche Entwurf beinhaltet. Diese sollen die Erschließung sämtlicher Berei-
che des Plangebietes gewährleisten. 
 
Zu 16.2 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Durchführung eines Bodenordnungsverfahrens wird im weiteren Verfahren erörtert.  
 
Zu 16.3 

Es werden keine Bedenken vorgebracht. 
 

  

16.1 

16.2 

16.3 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Diez  
 
Schreiben vom 01.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 17.1 
Wie bereits in der Abwägung zur Stellungnahme 10, Hessen Mobil ï Straßen- und Verkehrs-
management beschrieben, soll die angesprochene Südumgehung/ Planfall 1a nicht weiter-
verfolgt werden. Dementsprechend kann diese Planungsvariante im weiteren Verfahren ver-
nachlässigt werden.  
 
Zu 17.2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für das Plangebiet wurde im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens eine NATURA-2000-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt. Diese kommt 
zu dem Ergebnis, dass durch die geplante Entwicklung keine erheblichen Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks des angrenzenden Vogelschutzgebietes zu er-
warten sind. 
 
Die in der Stellungnahme erwähnten Grundwasserströme waren Bestandteil früherer Überle-
gungen zu einer völlig anderen Planung (Umgehungstrasse) und sind im vorliegenden Zu-
sammenhang nicht relevant, da das Vorhaben keine entsprechenden Eingriffe in das Grund-
wasser vorsieht. Die geplante Wohnbauentwicklung steht somit den Schutzzielen des Vogel-
schutzgebietes nicht entgegen. 
 

  

17.1 

17.2 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Amt für Verkehrs - und Landschaftsplanung  
 
Schreiben vom 08.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 18.1 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 18.2 
Im Plangebiet werden die Radfahrenden entweder auf separaten Fuß- und Radwegen oder 
auf den Straßen selbst (größtenteils verkehrsberuhigte Bereiche) geführt. Aus Richtung der 
Innenstadt werden die Radfahrenden in Zukunft auch insbesondere über Fuß- und Radwege 
des durchgehenden Grünzuges ins Plangebiet geführt (derzeit Machbarkeitsstudie) und so 
wird die direkte Radverbindung Richtung Zentrum besonders betont. Innerhalb des Plange-
biets teilt sich diese Verbindung südlich der geplanten Wohnwege in eine Ost-West-Verbin-
dung und bindet so alle Baufelder des Plangebietes an das hochwertige Radnetz an.  
 
In Richtung Osten ist eine Anschlussmöglichkeit für den Radverkehr in Richtung des Stadt-
teils Linter über die geplante neue nördliche Wegeführung, welche ertüchtigt werden soll, 
denkbar, allerdings erfolgt eine entsprechende Sicherung dieses Radweges nicht mit dem 
hier aufzustellenden Bebauungsplan. 
 
Zu 18.3 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erfolgten bereits umfangreiche Untersuchungen 
zum Baustellenverkehr Erschließungsarbeiten für das Quartier), welcher neben dem Schutz 
für die Anwohner auch insbesondere Rücksicht auf das angrenzende Vogelschutzgebiet 
(SPA-Gebiet) nehmen muss. Insgesamt wurden acht verschiedene Baustellenzufahrten un-
tersucht. Aus artenschutzrechtlichen Gründen scheiden dabei all die Varianten aus, die die 
östlichen Feldwege Richtung Linter betreffen. Auf Basis dieser umfassenden Prüfung wurde 
deshalb konzipiert, dass die Baustellenverkehre für die Erschließungsarbeiten über das be-
stehende öffentliche Verkehrsnetz abgewickelt werden. Dabei wird die Baustellenzufahrt über 

18.1 

18.2 
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die StraÇe ĂBreites Drieschñ erfolgen, wªhrend die Abfahrt über den vorhandenen Wirt-
schaftsweg am östlichen Rand der Wohnbebauung an die Zeppelinstraße angebunden wird. 
Durch diese Einbahnstraßenregelung wird der Baustellenverkehr gezielt gelenkt und unnö-
tige Begegnungsverkehre werden vermieden. Gleichzeitig können sensible Bereiche des an-
grenzenden Vogelschutzgebiets ausgespart werden. Die gewählte Regelung stellt somit ei-
nen tragfähigen Kompromiss zwischen einer funktional praktikablen Baustellenerschließung 
und den Anforderungen des Arten- und Gebietsschutzes dar. 
 
Zu 18.4 
In der Planzeichnung ist eine Vermaßung der Straßenbreite erfolgt.  
 
Zu 18.5 
Im Rahmen der Begründung werden die geplanten Straßenquerschnitte und das Erschlie-
ßungskonzept erläutert. Dabei ist zu beachten, dass auf Ebene des Bebauungsplanes eine 
Festsetzung der Aufteilung der einzelnen Straßenquerschnitte nicht möglich ist. Diese sind 
im Rahmen der Ausführungsplanung final festzulegen. Der Bebauungsplan gibt hier lediglich 
die Straßenbreiten vor. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten sind außerhalb des Bebau-
ungsplanverfahren zu bestimmen.  
 
Zu 18.6 
Im Plangebiet werden die Radfahrenden entweder auf separaten Fuß- und Radwegen oder 
auf den Straßen selbst geführt. Dabei werden die Straßen selbst im überwiegenden Teil als 
verkehrsberuhigte Bereiche mit einer Gesamtbreite von 8,0 und 8,50 m bzw. von 6,0 und 6,5 
m im Bereich der geplanten Gemeinschaftsstellplätzen festgesetzt. Dieser Raum steht dann 
sämtlichen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung. Im Bereich der Haupterschließung zwischen 
dem Gutenbergring und der StraÇe ĂIm Drieschñ werden die Radfahrenden auf der Fahrbahn 
(Breite 7,0 m) geführt.  
 
Aus Richtung der Innenstadt werden die Radfahrenden insbesondere über Fuß- und Rad-
wege im Rahmen des Grünzuges ins Plangebiet weiterführt; so wird die direkte Radverbin-
dung Richtung Zentrum besonders betont. Innerhalb des Plangebiets teilt sich diese Verbin-
dung südlich der geplanten Wohnwege in eine Ost-West-Verbindung und bindet so alle Bau-
felder des Plangebietes an das hochwertige Radnetz an. Eine weitere Nord-Süd verlaufende 
Anbindung für den Fuß- und Radverkehr wird im Westen des Plangebietes festgesetzt.  
 
Die in dem Grünzug von Nord- nach Süd verlaufenden Fuß- und Radwege weisen dabei eine 
festgesetzte Breite von 3,5 m auf. Insgesamt werden in der zentralen Mitte des Plangebietes 
zwei Fuß- und Radwege festgesetzt. Der im Westen verlaufende Fuß- und Radweg wird mit 
einer Breite von 3,0 m festgesetzt.  
 
Die von den Fuß- und Radwegen in der Mitte des Plangebietes (im Grünzug) nach Osten und 
Westen abzweigenden Fuß- und Radwege werden mit einer Breite von 3,0 m festgesetzt. Da 
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sich hier die Rad- und Fußgängerverkehre bereits verteilen, wurden diese geringfügig schmä-
ler angesetzt. Die Fußwege, welche im Osten oder Westen an die Plangebietsgrenze führen, 
werden mit 3,0 m bzw.  2,5 m festgesetzt, da hier mit noch geringeren Verkehren zu rechnen 
ist. Ganz im Süden befindet sich ein weiterer festgesetzter Fußweg als Abgrenzung zur 
Schutzzone zum SPA-Gebiet. Dieser weist eine Breite von 3,0 m auf. Darüber hinaus sind 
innerhalb der Grünflächen weitere untergeordnete Wege für insbesondere Fußgänger vorge-
sehen, welche aber im Bebauungsplan nur als Hinweis dargestellt werden. Die exakte Pla-
nung der weiteren Wegeführung obliegt hier der Ausführungsplanung.  
 
Aus Vogelschutzgründen sollen die südlichen Wege untergeordnet bleiben und auch der An-
schluss an den vorhandenen Weg im südöstlichen Plangebiet soll nicht als Hauptwegever-
bindung mit entsprechend hohem Personenaufkommen angebunden und ausgebaut werden, 
was im Widerspruch zum Vogelschutz stünde. In diesem Bereich ist auch nur ein Fußweg 
vorgesehen, um Radfahrende nicht in Richtung des Vogelschutzgebietes zu lenken. Die Sig-
natur in der Planzeichnung wird entsprechend angepasst. Die Wegeführung im Süden bleibt 
unverändert.  
 
Die für die Hauptwege festgesetzten Breiten unterschreiten somit die empfohlene Breite von 
5,0 m. Hierzu ist anzumerken, dass Großteile der Radverkehre im Plangebiet selbst die ver-
kehrsberuhigen Bereiche nutzen werden. Des Weiteren liegen die festgesetzten Fuß- und 
Radwege innerhalb von öffentlichen Grünflächen. Hier ist eine Festsetzung von Fuß- und 
Radwegen nicht zwingend notwendig, da diese in öffentlichen Grünflächen allgemein zuläs-
sig sind. Mit den festgesetzten Fuß- und Radwegen solle aber das Hauptverkehrswegenetz 
bereits auf der Ebene des Bebauungsplanes zwingend gesichert werden. Da diese festge-
setzten Fuß- und Radwege wie dargestellt innerhalb der öffentlichen Grünflächen liegen, be-
steht die Möglichkeit, im Rahmen der Ausführungsplanung der Grünflächen diese Wege zu 
verbreitern. Aufgrund der festgesetzten Geometrie der Wohngebiete, der Verkehrsflächen, 
der notwendigen Flächen für die Mulden sowie der Flächen für Gemeinschaftsstellplätze be-
steht die Möglichkeit der Verbreitung jedoch nicht bei den in Ost-West-Richtung verlaufenden 
festgesetzten Fuß- und Radwegen. 
 
Zu 18.7 
Wie dem Abwägungspunkt 18.3 zu entnehmen ist, wird der Baustellenverkehr nach der ak-
tuellen Planung durch die StraÇe ĂIm Breiten Drieschñ sowie einem ºstlich verlaufenden Wirt-
schaftsweg geführt. Demnach wären weiterführende Radwege unabhängig von Bebauungs-
planverfahren zu planen.  
 
Zu 18.8 
Der Grünordnungsplan (in den Umweltbericht integriert) bilanziert die Eingriffe in Natur und 
Landschaft und setzt erforderliche Ausgleichsmaßnahmen fest. Als externe Ausgleichsmaß-
nahme wird die Anlage von Blühstreifen im Vogelschutzgebiet umgesetzt. 
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Zu 18.9 

Zur Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird die Planzeichnung neu aufgebaut. 
Hierbei erfolgen auch die notwendigen Vermaßungen.  
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Amt für soziale Betreuung ï Kinder - und Jugendarbeit  
 
Schreiben vom 01.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag: 
 
Zu 19.1 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Auf die nachstehenden Abwägungs-
punkte wird verwiesen.  
 
Zu 19.2 
Die Berechnungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 19.3 
Die Hinweise Allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 19.4 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Errichtung einer Kindertagesstätte begrüßt wird. 
Die Betreuungszeiten werden außerhalb des Bebauungsplanverfahrens geregelt. Auch wird 
zur Kenntnis genommen, dass die Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder ausgebaut 
werden sollte. Diese Konzeption muss auch außerhalb des Bebauungsplanverfahrens erfol-
gen. In allgemeinen Wohngebieten sind Anlagen für soziale Zwecke allgemein zulässig, so-
dass entsprechende Einrichtungen im Plangebiet zulässig sind.  
 
Zu 19.5 
Regelungen zu den Hol- und Bringverkehren an der Erich-Kästner-Schule können nicht 
über den hier zu betrachtenden Bebauungsplan erfolgen. Dieses ist demnach unabhängig 
vom Bebauungsplanverfahren zu prüfen.  
 
Zu 19.6 
Im Plangebiet werden Car-Sharing Angebote geschaffen.  
 

19.1 

19.1 
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Zu 19.7 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass auch die in Linter vorgesehene Grundschule in einer 
ähnlichen Entfernung liegt. Darüber hinaus wurde im Bebauungsplanverfahren abgestimmt, 
dass im Plangebiet Flächen für eine weitere einzügige Grundschule vorgehalten werden 
sollen. Aus diesem Grund werden in einem zentralen Bereich des Plangebietes die über-
baubaren Grundstückflächen eines Teilbereiches des allgemeinen Wohngebietes großzügi-
ger festgesetzt, um in diesem Teilbereich entweder die geplante Wohnbebauung oder alter-
nativ bei einem entsprechenden Bedarf eine einzügige Grundschule zu ermöglich.  
 
Zu 19.8 
Im Plangebiet werden auf der einen Seite verkehrsberuhigte Bereiche vorgesehen, in denen 
sich die Kinder sicher bewegen können. Darüber hinaus werden Fuß- und Radwege festge-
setzt bzw. in der Grünfläche vorgesehen. Car-Sharing Angebote sowie eine Buslinie ergän-
zen bzw. entlasten mögliche Hol- und Bringverkehre.  
 
Zu 19.9 
Regelungen zu der An- und Abfahrtssituation an dem vorhandenen Schulzentrum über-
schreiten die Regelungsmöglichkeiten des Bebauungsplanes. Diese sind demnach unab-
hängig vom Bebauungsplanverfahren zu prüfen.  
 
 
Zu 19.10 
Die Prüfung, ob ein E-Bike-Sharing angeboten werden kann, muss unabhängig vom Bebau-
ungsplanverfahren erfolgen. Anzumerken ist, dass ein E-Bike-Sharing für den Schulweg 
von Grundschüler in der Regel ein untypisches Angebot darstellt, da in der Regel die Fahr-
strecken kurz und der Aufenthalt relativ betrachtet lang ist. Darüber hinaus sind Grundschü-
ler in der Regel noch nicht an E-Bike gewöhnt.  
 
Zu 19.11 
Die Umsetzung von durchgehenden Fahrradwegverbindungen außerhalb des Plangebietes 
überschreiten die Regungsmöglichkeiten des Bebauungsplanes. Außerhalb des Verfahrens 
ist demnach zu prüfen, ob durchgängige Fahrradwegverbindungen geschaffen werden kön-
nen. Anzumerken ist, dass derzeit eine Machbarkeitsstudie f¿r den Gr¿nzug ĂParadiesñ er-
stellt wird, die eine Konzeption für Fuß- und Radverbindungen bis ans Baugebiet beinhaltet. 
 
Zu 19.12 
Die Anmerkungen für die Zu-Fuß-Verbindungen werden zur Kenntnis genommen. Im Plan-
gebiet selbst werden neben den verkehrsberuhigten Bereichen insbesondere auch separate 
Fuß- und Radwege festgesetzt. Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches sind außer-
halb des Bebauungsplanverfahrens zu prüfen.  
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Zu 19.13 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Plangebiet sind bereits zwei größere 
Spielplätze vorgesehen. Mittels Signets werden diese innerhalb der öffentlichen Grünfläche 
verortet. Im Rahmen der Ausführungsplanungen sind diese in Abstimmung mit dem Fach-
amt zu planen.  
 
Zu 19.14 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 19.15 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist 
zu prüfen, ob innerhalb der öffentlichen Grünflächen eine Grillhütte und überdachte Sitz-
möglichkeiten geschaffen werden können. Ebenso ist bei der Ausführungsplanung zu prü-
fen, ob weitere Sportflächen (z. B. Outdoor-Trendsportarten wir Bouldern, Calisthenic, 
Skate- und Scootermöglichkeiten) in die Planung integriert werden können.  
 
Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete sind Aufenthaltsräume für Jugendli-
che zulässig. Darüber hinaus werden für die beiden Sondergebiete festgesetzt, dass dort im 
obersten Geschoss Spiel- und Sportanlagen zulässig sind. Ebenfalls zulässig sind dort eine 
Fassadennutzung (z. B. Kletter-/Boulderwand). 
 
Zu 19.16  
Innerhalb des Quartiersplatz mit Pavillon ist eine ĂFlªche f¿r Pavillonñ festgesetzt. Hier ist 
ein Pavillon zur platzspezifischen Nutzung mit einer maximalen Grundfläche von 250 m² zu-
lässig. Denkbar ist hier u.a. ein Eiscafé, ein Kiosk, ein Biergarten etc.  
 
Zu 19.17 
Im Rahmen der Ausführungsplanung der öffentlichen Flächen ist zu prüfen, ob öffentliche 
Toiletten in die Planung integriert werden können. Planungsrechtlich sind sie in den öffentli-
chen Flächen zulässig.  
 
Zu 19.18 
Die Planung soll im Rahmen der Offenlage dem Jugendparlament vorgestellt werden. Hie-
raus können sich weitere zielgerichtete Beteiligungsformat für Jugendliche und/oder Kinder 
entwickeln.  
 
Zu 19.19 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über den Geltungsbereich hinausge-
hende Verkehrsentwicklungen können mit diesem Bebauungsplan nicht gesteuert werden. 
Diese sind unabhängig von der Entwicklung von Blumenrod V und VI zu prüfen und zu be-
werten.  
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Zu 19.20 
Im Rahmen der Städtebauförderung sind für die Südstadt inzwischen bereits verschiedene 
Projekte der sozialen Infrastruktur realisiert bzw. in der Planungs- bzw. Realisierungsphase: 
Jugendcontainer und Jugendpark, Jugendzentrum und Sportpark sowie die Quartiersent-
wicklung an der Zeppelinstraße - hier sollen entsprechend der Beschlussfassung der Stadt-
verordneten nicht nur ein Nachbarschaftszentrum sowie ein Kinder- und Familienzentrum 
entstehen, sondern gerade auch in hohem Maße bezahlbarer Wohnraum. Eine darüberhin-
ausgehende Schaffung von mietpreisgeförderten Wohnflächen ist innerhalb des Bebau-
ungsplanes allgemein zulässig und kann im weiteren Verfahren z.B. im Rahmen der vorge-
sehenen Konzeptvergaben seitens der Stadt festgelegt werden. 
 
Zu 19.21 
Seitens der Schulentwicklungsplanung wurden keine weiteren Kapazitäten für weiterführen-
den Schulen aufgrund der Entwicklung von Blumenrod V und VI angemeldet.  
 
Zu 19.22  
Der Entwurf sieht verkehrsberuhigte Bereiche mit einem Straßenquerschnitt von in der Re-
gel 8,0 m bzw. 6,5 m im Bereich der Gemeinschaftsstellplätze. Diesen Verkehrsraum teilen 
sich die Zufußgehenden, die Radfahrenden und die Autofahrenden. Generell ist hier ein 
zwei Richtungsverkehr vorgesehen. Hier können Lieferfahrzeuge wie in vergleichbaren Ge-
bieten auch, kurzfristig im Straßenraum halten und die Lieferung vornehmen. In diesem Fall 
müssten weitere Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn ausweichen, welches aber aufgrund 
der geringen Verkehre im Plangebiet möglich ist.  
 

19.14 

19.15 

19.16 

19.17 

19.18 



Kreisstadt Limburg a. d. Lahn, Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil  Innenstadt  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB aus dem Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB    Seite 45 

 

 
 
 
 
  

19.19 

19.20 

19.21 

19.22 



Kreisstadt Limburg a. d. Lahn, Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil  Innenstadt  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB aus dem Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB    Seite 46 

 

Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Landkreis Limburg -Weilburg, Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen 
und Verbraucherschutz ï Fachdienst Landwirtschaft  
 
Schreiben vom 19.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 20.1 
Das Plangebiet selbst wird im Regionalplan als Vorranggebiet ĂSiedlung Planungñ ausgewie-
sen. Damit genießt die Siedlungsentwicklung Vorrang vor anderen Raumnutzungen und 
Funktionen. Der Flächennutzungsplan stellt die Flächen des Plangebiets bereits überwiegend 
als ĂWohnbauflªcheñ dar. Die Flªchen des Plangebiets befinden sich zudem komplett in stªd-
tischem Eigentum. Die Pachtverträge mit den Landwirten wurden bereits 2022 gekündigt. Ge-
mªÇ Ä 1a Abs. 2 BauGB sollen landwirtschaftlich genutzte Flªchen jedoch nur in dem Umfang 
in Anspruch genommen werden, wie es zur städtebaulichen Entwicklung oder Ordnung erfor-
derlich ist. Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend die Notwendigkeit der Umwandlung der 
im Plangebiet ackerbaulich genutzten Flächen begründet. 
 
Als Mittelzentrum mit ICE-Anschluss und ihrer verkehrsgünstigen Lage zwischen den Metro-
polregionen Rhein/Main und Rhein/Ruhr weist die Stadt Limburg eine kontinuierlich positive 
Wanderungsbilanz sowie einen stabilen, in Teilen dynamischen Wohnungsmarkt auf. Vor 
dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ergibt sich ein signifikanter Bedarf an zusätzli-
chem Wohnraum. Der Masterplan Wohnen (Albert Speer + Partner, 2022/2023) prognostiziert 
bis zum Jahr 2040 einen Wohnraumbedarf von bis zu 2.500 Wohneinheiten. Auch die Wohn-
raumbedarfs- und Potenzialanalyse (ProjektStadt, 2025) unterstreicht die strukturelle Knapp-
heit an geeignetem Wohnbauland in der Stadt und identifiziert insbesondere den Bereich Blu-
menrod V/VI als wichtigen Beitrag zur Bedarfsdeckung. 
 
Eine ausschließliche Innenentwicklung ist nicht ausreichend, um die Bedarfe zu decken. Die 
verfügbaren Innenentwicklungspotenziale sind begrenzt und in vielen Fällen nur mit erhebli-
chen planerischen, wirtschaftlichen oder sozialen Restriktionen aktivierbar. Entsprechend 
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kommt die Wohnraumanalyse zu dem Schluss, dass die Entwicklung weiterer Außenbe-
reichsflächen notwendig ist, um sowohl die quantitative Versorgung sicherzustellen als auch 
differenzierte Wohnformen (familiengerecht, altersgerecht, bezahlbar) zu ermöglichen. 
 
Damit entspricht die Entwicklung sowohl den kommunalen als auch den regionalplanerischen 
Zielsetzungen. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden im Bestand insgesamt ca. 22,4 ha acker-
baulich genutzter Fläche in Anspruch genommen. Die Bodenwertigkeiten im Plangebiet liegen 
¿berwiegend im mittleren Bereich (Ackerzahl ca. 50), lediglich ca. 2,4 ha erreichen eine sehr 
hohe Ertragsfªhigkeit (Ackerzahl > 80). Damit ist die betroffene Flªche nicht in ihrer Gesamt-
heit als besonders hochwertiger landwirtschaftlicher Produktionsstandort einzustufen. Ge-
messen an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche im Stadtgebiet (ca. 1.902 ha) 
entspricht der Flªchenverlust lediglich rund 1,1 %, auf der Landkreisebene Limburg-Weilburg 
sogar weniger als 0,1 %. Eine existenzgefªhrdende Wirkung auf ºrtliche Landwirtschaftsbe-
triebe ist nicht zu erwarten. Der Zielkonflikt zwischen Siedlungsentwicklung und Schutz der 
landwirtschaftlichen Flächen ist damit im Verhältnis zum Umfang des dringend benötigten 
Wohnraums als verhältnismäßig einzustufen. 
 
Darüber hinaus ist die geplante Entwicklung in ihrer städtebaulichen Gestaltung auf Nachhal-
tigkeit und Ressourcenschonung ausgerichtet. Eine vergleichsweise hohe Bebauungsdichte 
von ca. 31,2 Wohneinheiten pro Hektar, die Integration von Mobilitätsstationen zur Verkehrs-
reduzierung sowie umfangreiche Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen stellen sicher, dass der 
Eingriff ökologisch und funktional kompensiert wird. 
 
Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen im Plangebiet ist demnach aus städtebau-
licher Sicht notwendig, um den Wohnraumbedarf der wachsenden Bevölkerung zu decken, 
und ist im Verhältnis zur landwirtschaftlich genutzten Gesamtfläche der Stadt als moderat 
einzuordnen. Die Planung erfolgt im Wesentlichen im Einklang mit dem Flächennutzungsplan 
und den Zielsetzungen der Regionalplanung. Unter Berücksichtigung der ökologischen Aus-
gleichsmaßnahmen sowie der begrenzten Flächenverfügbarkeit im Innenbereich stellt die Au-
ßenentwicklung an dieser Stelle eine sachgerechte Lösung dar. 
 
Zu 20.2 
Es werden auf 1,01 ha Blühstreifen gem. Los 3 der Verpachtung der im Eigentum der Stadt 
Limburg befindlichen landwirtschaftlichen Flächen der ehem. Domäne Blumenrod (Gemar-
kung Linter, Flur 28; Ausschreibung vom 19.04.2018) angelegt. Des Weiteren werden 20 Ler-
chenfenster à 20 m² auf Flurstück 35, Gemarkung Linter, Flur 28, angelegt. Die Maßnahmen 
stehen in Einklang mit den Bewirtschaftungsauflagen der Pachtverträge. 
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Originalstellungnahmen : 
 

 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Landkreis Limburg -Weilburg, Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen 
und Verbrauchersc hutz ï Fachdienst Wasser -, Boden - und Immissionsschutz  
 
Schreiben vom 09.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 21.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die vorgenannte Formulierung wird in Form 
eines Hinweises in die textlichen Festsetzungen aufgenommen.  
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Originalstellungnahmen:  

  

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Regierungspräsidium Gießen  
 
Schreiben vom 19.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 22.1 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 22.2 
Die hier durchgeführte Verträglichkeitsuntersuchung auf der Grundlage aktueller avifaunisti-
scher Erfassungen (2021/2022) kommt zu dem Ergebnis, dass unter Einhaltung / Umsetzung 
eines umfangreichen Maßnahmenpaketes zur Schadensbegrenzung mit dem geplanten Vor-
haben ĂBebauungsplan Limburg Blumenrod V. und VI. BAñ keine Verschlechterung der Er-
haltungszustände bzw. keine Verfestigung eines schlechten Erhaltungszustandes der in dem 
Vogelschutzgebiet DE 5614-401 ĂFeldflur bei Limburgñ zu sch¿tzenden Zug-/Rastvogelarten 
verbunden ist. Erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes und seiner Erhaltungsziele sind 
somit auszuschließen. Das Vorhaben ist zulässig. 
 
Zu 22.3 
Im Juli 2022 wurde seitens der Stadt Limburg der Masterplan Wohnen erstellt, welcher im 
Mai 2023 noch einmal korrigiert wurde. Der Masterplan Wohnen berücksichtigt neben den 
Potenzialflächen Wohnen, zu denen auch das Plangebiet gehört, auch weiteren großflächige 
Potenzialflächen für Wohnen, aber auch die bestehenden Baulücken der Stadt Limburg. Ge-
mäß dem Masterplan Wohnen besteht eine anhaltende Nachfrage nach Wohnraum. Für die-
sen sind sowohl die Baulücken wie die derzeitigen vier in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungspläne für Wohngebietes (einer davon ist der hier zu betrachtende Bebauungsplan) von 
großer Bedeutung, sodass über den Masterplan Wohnen der Bedarf nachgewiesen ist. Dar-
über hinaus wurde im Rahmen der Bauleitplanverfahren durch ProjektStadt (Nassauische 
Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft, Frankfurt) eine Wohnraumbedarfs- 
und Potenzialanalyse, Stadt Limburg, Blumenrod V und VI (Juli 2025) erstellt, welche eben-
falls den Bedarf nachweist. Die Begründung wird entsprechend ergänzt.  
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Zu 22.4 
Der Anregung wird gefolgt. Nach der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 
1 BauGB wurde die Dichte erhöht, um die hier zu versiegelnde Fläche besser auszunutzen 
und dementsprechend anderweitige Versieglungen zu minimieren. So sieht das Bauvorhaben 
nun die Schaffung von ca. 720 Wohneinheiten statt 670 Wohneinheiten vor. Die festgesetzte 
Schutzzone zum SPA-Gebiet wird der angrenzenden Landschaft zugeordnet. Für die sonsti-
gen Flächen ergibt sich dadurch ein Dichtewert von 31,2 WE/ha. 
 
Zu 22.5 
Eine Festlegung von Bauabschnitten erfolgt in den nachgeordneten Genehmigungsplanun-
gen. Dabei ist vorgesehen, die Entwicklung von Blumenrod V in drei Bauabschnitte (BA 5.1 
bis 5.3) und Blumenrod VI in zwei Bauabschnitte (BA 6.1 und 6.2) zu unterteilen.  
 
Zu 22.6 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Allerdings wird die Planung im südlichen Bereich angepasst. 
Sah der Entwurf zur Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in diesem südwestlichen Bereich 
noch die Ausbildung von vier allgemeinen Wohngebieten vor, werden nun drei Gehöfte ana-
log der sonstigen südlichen geplanten Struktur vorgesehen. Demnach erfolgt hier eine An-
gleichung der Planung. Darüber hinaus wird der Abstand zum Vogelschutzgebiet vergrößert.  
 
Zu 22.7 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und auf die vorstehenden Abwägungs-
punkte verwiesen. Im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird das Regie-
rungspräsidium Gießen erneut an der Planung beteiligt und kann eine weitere Stellungnahme 
einreichen.  
 
Zu 22.8 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 22.9 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 22.10 
Im Plangebiet liegen die zwei in der Stellungnahme genannten Altflächen mit (ehemals) alt-
lastenrechtlicher Relevanz. Eine durch das Institut für Geotechnik Dr. Jochen Zirfas GmbH & 
Co. KG durchgeführte umfassende Untersuchung hat ergeben, dass keine relevanten Schad-
stoffbelastungen vorliegen und keine Gefährdung für das Grundwasser besteht. Da zudem 
keine Hochbautätigkeiten auf den betroffenen Flächen vorgesehen sind, ist weder auf Ebene 
des Flächennutzungsplanes noch auf Ebene des parallel aufzustellenden Bebauungsplans 
eine nachrichtliche Übernahme erforderlich. Der Belang wird im Rahmen der Begründung 
zum Bebauungsplan dargestellt. 
 
Zu 22.11 
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Der Anregung wird gefolgt. Der Fachbeitrag Bodenschutz ermittelt die Eingriffe in das Schutz-
gut Boden auf der Grundlage des folgenden Dokuments: ĂKompensation des Schutzguts Bo-
den in der Bauleitplanung nach BauGB ī Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbe-
darfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalzñ (Stand: Juni 2023).  
 
Zu 22.12 
Die Stellungnahme sowie die Hinweise auf die Merkblätter werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 22.13 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 22.14 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 22.15 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 22.16 
Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung wird insbesondere um die Erkenntnisse des Mas-
terplan Wohnens und der Wohnraumbedarfs- und Potenzialanalyse entsprechend ergänzt.  
 
Zu 22.17 
Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung wird entsprechend ergänzt.  
 
Zu 22.18 
In der Stellungnahme zum Flächennutzungsplan werden Anregungen zur Darstellung in der 
74. Änderung des Flächennutzungsplanes gegeben. 
 
Die Anregung, die Darstellungen im parallel aufzustellenden Flächennutzungsplan hinsicht-
lich der Abgrenzung von Wohnbauflächen und (öffentlichen) Grünflächen stärker an die Fest-
setzungen des Bebauungsplans anzupassen, wird grundsätzlich aufgegriffen. Die Plandar-
stellung des Flächennutzungsplans wird im Rahmen der laufenden Änderung umfassend 
überarbeitet. Dabei wurde der Geltungsbereich zur Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB ge-
genüber dem Vorentwurf verändert: Wohnbauflächen, die bereits im wirksamen Flächennut-
zungsplan dargestellt und weiterhin als solche genutzt werden sollen, sind nun nicht mehr 
Teil des Änderungsbereichs. Der Geltungsbereich wurde dafür im Süden erweitert, um dort 
bislang dargestellte, aber zukünftig nicht mehr benötigte Wohnbauflächen entfallen zu lassen. 
 
Die im Bebauungsplan vorgesehenen öffentlichen Grünflächen werden ï wie angeregt ï auf 
Ebene des Flächennutzungsplans differenzierter dargestellt. Dem Hinweis, dass die privaten 
Grünflächen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht darzustellen sind, wird gefolgt. 
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Nicht gefolgt wird hingegen dem Vorschlag, die im Bebauungsplan ausgewiesenen ĂFlªchen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaftñ auch im Flªchennutzungsplan darzustellen. Diese Flªchenart wird im gesamten Flª-
chennutzungsplan der Stadt Limburg grundsätzlich nicht dargestellt und wird daher ï zur 
Wahrung der Darstellungslogik und Systematik ï auch im Rahmen der vorliegenden Ände-
rung nicht aufgenommen. 
 
Zu 22.19 
Der vorliegende Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung und dient als 
Grundlage für die durchzuführende Umweltprüfung. Die Umweltprüfung steht in unmittelba-
rem Zusammenhang mit dem bauleitplanerischen Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB. 
Gemäß § 2 Abs. 4 i.V.m. § 2a BauGB erfolgt die Prüfung im Zuge des Bebauungsplanauf-
stellungsverfahrens in der Systematik der Anlage 1 zum BauGB und wird im Umweltbericht 
als gesonderter Teil der Begründung dargelegt.  
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Originalstellungnahmen : 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Landkreis Limburg -Weilburg, Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen 
und Verbraucherschutz ï Fachdienst Wasser -, Boden - und Immissionsschutz (Untere 
Wasserbehörde Limburg)  
 
Schreiben vom 23.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 23.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Originalstellungnahmen : 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: Bebauungsplan ĂBlumenrod V. und VI. BAñ, Stadtteil Innenstadt 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"  
 
Schreiben vom 26.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 24.1 
Die Kita wird im Bereich nördlich des Quartiersplatzes mit Pavillon vorgesehen. Richtiger-
weise wird dargestellt, dass hier ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt wird, in dem Anla-
gen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein zu-
lässig sind. Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes anstatt einer Fläche für Ge-
meinbedarf erfolgt im Hinblick auf eine flexibleren Nachnutzung für den Fall, dass zukünftig 
an diesem Standort keine Kita mehr benötigt wird. Da die Flächen der Stadt Limburg gehö-
ren und das Plangebiet von der Stadt Limburg und nicht von einem externen Projektentwick-
ler entwickelt wird, ist zur Umsetzung der Kita auch keine zwingende Festsetzung einer Flä-
che für den Gemeinbedarf erforderlich. 
 
Im Unterschied zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB ist nun kein Bür-
gerhaus mehr vorgesehen. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 23.09.2024 den Be-
schluss gefasst für eine Gemeinwohlorientierte Quartiersentwicklung an der Zeppelinstraße. 
Dementsprechend soll in enger Nachbarschaft zum Plangebiet auf dem derzeitigen Bolz-
platz neben neuem Wohnraum folgende Einrichtungen für die soziale Infrastruktur bzw. den 
Gemeinbedarf geschaffen werden: eine Kita mit integriertem Familienzentrum, ein Zentrum 
für die medizinische Versorgung sowie ein Nachbarschaftszentrum. Damit wird für das Plan-
gebiet kein weiterer Bedarf für auszuweisende Gemeinbedarfseinrichtungen mehr gesehen. 
 
Auf dem Quartiersplatz mit Pavillon wird eine ĂFlªche f¿r Pavillonñ verortet. Innerhalb dieser 
Fläche ist ein Pavillon zur platzspezifischen Nutzung mit einer maximalen Grundfläche von 
250 m² und einer maximalen Gebäudehöhe von 184,3 m ü. NHN zulässig. Die zukünftige 
Nutzung steht hier allerdings noch nicht fest. Die Nutzung des zulässigen Pavillons muss al-
lerdings zur Bespielung des Platzes dienen und könnte beispielsweise aus einem Café, ei-
ner Eisdiele, einem Biergarten, einem Quartierstreffpunkt etc. bestehen.  
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Zu 24.2 
Neben den unter Punkt 24.1 genannten Nutzungen im Pavillon sowie der Kita ist es vorge-
sehen, in dem weiteren an den Platz angrenzenden Gebäude Einrichtungen für pflegebe-
dürftige Personen zu errichten. Analog zur Kita ist auch hier anzumerken, dass es sich um 
städtische Flächen handelt, sodass die zukünftige Nutzung durch die Stadt Limburg z. B. im 
Rahmen einer Konzeptvergabe bestimmt werden kann. Weitergehende Regelungen im Be-
bauungsplanverfahren sind nicht erforderlich. Im Rahmen der Konzeptvergabe können auch 
Vorgaben z. B. für die Erdgeschossnutzung gemacht werden, um den Platz neben dem Pa-
villon weiter Ăbespielenñ zu können.  
 
Zu 24.3 
Das Mobilitätskonzept sowie das Verkehrsgutachten werden Teil der Beteiligung gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB. Hier wird nachgewiesen, dass die zusätzlichen Verkehre im vorhandenen 
Straßennetz abgewickelt werden können und die Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs 
weiterhin gegeben sind.  
 
Zu 24.4 
Der Bebauungsplan macht keine Vorgaben zur Taktung der Buslinie. Sollte nach Umset-
zung ein höherer Bedarf als eine 30-min Taktung bestehen, wäre in Abstimmung mit den 
Verkehrsbetrieben zu prüfen, welche Taktung umzusetzen ist. 
 
Zu 24.5 
Die mittlerweile fortgeschrittenen Planungen bzgl. der sozialen Infrastruktur wurden bereits 
u.a. im Punkt 24.1. erörtert. Läden zur Versorgung des täglichen Bedarfs sind in Allgemei-
nen Wohngebieten entsprechend Baunutzungsverordnung allgemein zulässig und bedürfen 
keiner weiteren Regelung. Es ist anzumerken, dass nun ca. 720 Wohneinheiten anstatt 670 
Wohneinheiten vorgesehen sind.  

 

  




